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Deutſchland.
Berlin, d. 22. Mai. Se. Majeſtät der Konig eroff

nete heute Mittag um 12 Uhr die zur Vereinbarung der preu-
ßiſchen Staats- Verfaſſung berufene Verſammlung in Perſon
im Weißen Saale des Koniglichen Schloſſes. Mit einem drei-
maligen Hoch empfangen, verlas Seine Majeſtät folgende
Thron-Rede:

„Meine Herren Abgeordneten!
Mit freudigem Ernſte begrüße Jch eine Verſammlung,

welche, aus allgemeiner Volkswahl hervorgegangen, berufen
iſt, mit Mir die Verfaſſung zu vereinbaren, die einen neuen
Abſchnitt in der Geſchichte Preußens und Deutſchlands be-
zeichnen wird. Sie werden, davon bin Jch uberzeugt, in
dem Sie das Werk beginnen, die doppelte Aufgabe ſich ſtellen,
dem Volke eine ausgedehnte Theilnahme an den Angelegen-
heiten des Staates zu ſichern und zugleich die Bande enger
zu ſchließen welche ſeit mehr als vier Jahrhunderten Mein
Haus mit den Geſchicken dieſes Landes unzertrennlich verwo-
ben haben.

Den Entwurf der Verfaſſung wird Meine Regierung
Jhnen vorlegen.

Mit Jhnen zugleich haben ſich in Frankfurt am Main
die Vertreter des ganzen deutſchen Volkes verſammelt.
Gern hätte Jch das Ergebniß dieſer Verſammlung abge-
wartet, bevor Jch die Vertreter Meines getreuen Volkes
zuſammenberief. Das dringende Bedurfniß baldiger Feſt
ſtellung des öffentlichen RechtsZuſtandes in unſerem enge-
ren Vaterlande hat dies nicht geſtattet. Die Einheit
Deutſchlands iſt Mein unverruckbares Ziel, zu deſſen Er
reichung Jch Jhrer Mitwirkung Mich verſichert halte.

Die innere Ruhe des Landes beginnt ſich zu befeſtigen.
Die voöllige Wiederherſtellung des Vertrauens, mit ihr

die Belebung des Verkehrs und der gewerblichen Thätigkeit
iſt weſentlich von dem Erfolge Jhrer Wirkſamkeit abhaängig.
Mehrſeitige Anſtrengungen ſind gemacht worden, um wah-
rend der Stockung in vielen Gewerben Gelegenheit zur Ar-
beit zu ſchaffen. Sie muſſen fortgeſetzt und ausgedehnt
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werden. Bis jetzt hat der geſtiegene Geldbedarf die Er
ſparniſſe der Vergangenheit noch nicht erſchoöpft.

Meinen Bemühungen, den Wunſchen der polniſchen
Bevölkerung der Provinz Poſen durch organiſche Einrichtun
gen zu entſprechen, iſt es nicht gelungen, eine Auflehnung
zu verhindern, die, ſo tief Jch ſie beklage, Mich nicht ab
gehalten hat, den eingeſchlagenen Weg unter nothwendiger
Beruückſichtigung der Anſpruche der deutſchen Nationalitat zu
verfolgen.

Ungeachtet der großen Erſchütterungen der letzten Mo
nate ſind die friedlichen Beziehungen Meiner Regierung zu
den fremden Mächten nur an Einem Punkte geſtoört worden.

Jch darf mich der Hoffnung überlaſſen, daß eine gern
angenommene freundliche Vermittelung weſentlich dazu bei-
tragen werde, die Beendigung eines Kampfes zu beſchleu-
nigen, zu dem Preußen nicht herausgefordert hat, den Jch
aber als deutſcher Bundesfurſt aufzunehmen nicht anſtehen
durfte, als die Marken des gemeinſamen Vaterlandes be-
droht erſchienen und der Ruf zur Wahrung eines anerkann-
ten Rechtes vom deutſchen Bunde an Mich erging.

Meine Politik wird ſich auch in dieſem Falle als eine
uneigennuützige und friedliche bewähren, eine Politik, der Jch,
im innigen Vereine mit Deutſchland, treu zu bleiben ent-
ſchloſſen bin.“

Am Schluß derſelben erklarte der Vorſitzende des Mini-
ſter-Rathes die Verſammlung fur eröffnet. Se. Majeſtat ver
ließ darauf unter erneutem Zuruf den Saal. Die vorlaufige
Leitung der Verſammlung übernahm als Alters-Praſident
Se. Excellenz der Staats Miniſter von Schon die Functio
nen der Secretaire die vier jüngſten Mitglieder. Eine Kom
miſſion von 40 Mitgliedern zur Prüfung der Wahlen wurde
durch das Loos beſtimmt. Der Vorſitzende des Miniſter Ra-
thes verlas die Königliche Botſchaft an die Verſammlung, mit
welcher der Entwurf des Verfaſſungs- Geſetzes dem Praſiden-
ten übergeben wurde, und zeigte zugleich an, daß dieſer Ent-
wurf noch im Laufe des Nachmittags allen Abgeordneten zu
gehen werde.



Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kö
nig von Preußen c. 2c.

Nachdem in Folge Unſerer in dem Patente vom 18.
März d. J. ertheilten Verheißungen ein Verfaſſungsgeſetz
fur Unſere zum deutſchen Bunde gehörigen Lande entworfen
worden iſt, laſſen Wir dieſen Entwurf der zur Vereinba-
rung uüber die Verfaſſung gewählten und berufenen Ver-
ſammlung der Vertreter Unſeres getreuen Volkes hierdurch
zu ihrer Erklärung zugehen.

Gegeben Potsdam, den 20. Mai 1848.
Friedrich Wilhelm.

Camphauſen. Graf v. Schwerin. v. Auerswald.
Bornemann. v. Arnim. Hanſemann.

Graf v. Kanitz. Frhr. v. Patow.
Botſchaft

an die
zur Vereinbarung der Verfaſſung

berufene Verſammlung.

Hamburg, d. 19. Mai. Die ſeit geſtern ſehr be-
ſtimmt gegebenen Nachrichten von einem ſchon ſo gut wie
abgeſchloſſenen Frieden und den bereits abgefeuerten

letzten Kanonenſchuüſſen erweiſen ſich heute als unbegrun-
det. Uebrigens iſt ein Ordonnanz, welche den Frieden als
definitiv bevorſtehend verkuündete, wirklich durchgekommen.
Ein helgolander Schiffer behauptete, der vor einigen Ta
gen ans Land gekommene Capitain der Fregatte Gefion
habe erklart, während dreier Wochen keinerlei Feindſelig-
keiten wider deutſche Schiffe zu veruben; hieraus ließe ſich
wenigſtens ein Schluß auf Waffenſtillſtand ziehen. (W.-3.)

Karlsruhe, d. 17. Mai. Verburgten Nachrichten
zufolge hat der aus dem letzten Rebellenunternehmen be-
kannte Willich eine Schaar zuſammengebracht, welche
aus 1600 Köpfen beſteht und in der Nähe von Beſançon
aufgeſtellt iſt; ferner verſucht Hecker, welcher ſich noch im
mer in der Schweiz befindet, dort eine Colonne zu bilden.
Die Abſicht geht dahin, noch einmal einen Einfall in un-
ſer Land zu verſuchen. Beſtatigt ſich dieſe Nachricht, ſo
ſteht nicht zu erwarten daß die Bundestruppen aus Ba-
den ſo ſchnell entfernt werden, wie unſere Regierung

wunſcht. (Köln. Z.)Dresden d. 21. Mai. Die feierliche Eröffnung des
außerordentlichen Landtags durch den König hat heute Mit-
tag 1 Uhr im Sitzungsſaale der II. Kammer ſtattgefunden.
Der König nahm auf dem Thronſeſſel Platz und verlas,
ſichtbar bewegt, die Thronrede; zu ſeiner Rechten ſtand
Prinz Johann zur Linken Prinz Albert. Nach beendigter
Thronrede machte Staatsminiſter Braun den Ständen Mit-
theilung über die von der Regierung zur Berathung be-
ſtimmten Vorlagen und erklärte dann auf Befehl des Koö-
nigs den außerordentlichen Landtag fur eröffnet.

Leipzig, d. 21. Mai. Auf der Durchreiſe nach Frank
furt heute hier eingetroffen, vernehme ich allgemein daß
nach Briefen aus Wien der Kaiſer in die Reſidenz be-
reits wieder zuruckgekehrt ſei. Jch habe Wien am 19. Mai
um 7 Uhr Abends verlaſſen. Bis zu dieſer Stunde war
der Kaiſer weder zuruckgekehrt noch auch nur eine ſichere
Nachricht eingelangt, welche ſeine baldige Ruückkehr auf
eine authentiſche Weiſe in Ausſicht ſtellte. Die Stadt be-
fand ſich in einem Zuſtande dumpfer Beſorgniß, die durch das
im Hintergrunde lauernde Standrecht eine terroriſtiſche Far
bung erhielt. Nicht zu zweifeln iſt uübrigens, daß die Ent-
fuührung des Kaiſers ein Werk der am 15. Mai geſtuürzten
ariſtokratiſchen Partei war, welche durch dieſen Streich

ihrem Reactionsgeluſte einen günſtigen Spielraum zu ge
winnen hoffte. Der Kaiſer war und iſt in ſeiner Reſidenz
vollkommen frei und ſicher, die allgemeine unbegrenzte Liebe
aller Oeſterreicher iſt ſein ſchutzendes Palladium. Nur die
Camarilla und die durch ihre Niederlage bis zur VBerzweif
lung gereizte Ariſtokratie ſind dem freien Oeſterreicher ver- 3
haßt. So ſehr wir die ſchnelle Ruckkehr des Kaiſers als
ein Gluck anſehen muſſen, eben ſo ſehr mußten wir es als
ein Ungluck beklagen, wenn es der Reaction gelange, den
von ihr veruübten Handſtreich zur Schmalerung unſerer
Errungenſchaften zu mißbrauchen. Dr. J. N. Berger,
Abgeordneter zur Nationalverſammlung in Frankfurt.

(D. A. Ztg.)
Wien, d. 20. Mai. Nach den neueſten hier eingegan-

genen Nachrichten hat der Kaiſer den Weg nach Salzburg
eingeſchlagen. Man weiß inzwiſchen nicht, ob der Kaiſer die
Abſicht hat, in Salzburg zu bleiben, oder ob er nach Jnns-
bruck weiter zu reiſen gedenkt. Der Umſchwung, welcher in
der öffentlichen Stimmung in Folge der Abreiſe des Kaiſers
vorgegangen, iſt ſchwer zu beſchreiben. Ueberall ſpricht ſich der
entſchiedene Wille der Bevölkerung aus, der Anarchie aufs
kraftigſte entgegenzutreten. Jn den Provinzen ſoll die Nach
richt von den Vorfaällen des 15. Mai die tiefſte Entrüſtung
erweckt haben. Die Phyſiognomie der hieſigen Stadt hat ſich
ſeit der Abreiſe des Kaiſers völlig verandert. Jedermann iſt
niedergeſchlagen, und diejenigen, welche noch vor kurzem den
Terroismus predigten, verbergen ſich, um ſich den Ausbru-
chen der Volkswuth zu entziehen. Die Sprache der Tages-
blatter iſt gehaltener geworden, und es erſcheinen keine von
jenen aufregenden Flugſchriften mehr, welche noch vor wenigen
Tagen den Schrecken der ruheliebenden Bevölkerung ausmach-
ten. Von Seiten der Behoörden ſind die langſt verlangten
Maßregeln endlich getroffen: Eine Menge von Verhaftungen
Verdachtiger hat ſtattgefunden die Fremden muſſen ſich uüber
den Zweck ihres Aufenthaltes legitimiren oder die Stadt ver-
laſſen. Auch iſt eine Verordnung erſchienen, wodurch ange-
ordnet wird, daß Alles, was gedruckt erſcheint, den Namen Eng
des Druckers tragen muß; die Tagesblatter müſſen überdies
noch mit dem Namen des verantwortlichen Redacteurs verſe-
hen ſein.

Jtalien. StaDie Gazetta Piemonteſe enthält Folgendes Einige
franzöſiſche Blätter berichteten, daß General Oudinot eine
telegraphiſche Depeſche empfangen habe, er ſoll in Sardi- Sch
nien einrucken. Obgleich das Publikum ſogleich die Unwahr-
ſcheinlichkeit dieſes Geruchtes einſah, halten wir es doch fur
paſſend zu bemerken, daß in Folge der Jnterpellationen, Soll
welche Sr. Maj. Geſandtſchaft in Paris erhob, das franzö
ſiſche Gouvernement ſich beellte, die beſtimmteſten Verſiche-
rungen zu geben, daß die Angaben der fraglichen Blätter
durchaus ungegrundet ſeien. Zur

Die Piemonteſer Zeitung behauptet aus ſicherer Quelle
zu wiſſen, daß der Papſt dem Kaiſer von Oeſterreich
einen ſelbſtgeſchriebenen Brief geſchickt habe, in dem er ſich
als Vermittler unter der abſoluten Bedingung anbiete, daß
Italien gänzlich geräumt werde. Der Papſt rufe das Recht
an, welches die Nationalitäten haben, ſich ſelbſt zu conſti-
tulren; er citire das Beiſpiel Deutſchlands und ſchließe,
daß es nach den letzten Begebenheiten in der Lombardeti fur
Oeſterreich unmöglich ſei, länger in Jtalien zu herrſchen.



Engliſcher Hof:

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Prkeuß. Gelde.)

Magdeburg den 22. Mai. (Nach Wispeln.)
Weizen 40 461 Gerſte 26 28Roggen 29 30 Hafer 18 19Getreidebericht. Berlin, den 22. Mai.

Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.
Weizen
Roggen loco neuer

Mai Juni
Hafer 48,52pfd.
Gerſte
Rüböl loco 10

Mai 111
Juni Juli 16

Spiritus loco 15

Waſſerſtand der Saale bei
am 22. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 5 Zoll.
am 23. Mai Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 5 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 22. Mai: 43 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 22. bis 23. Mai.

Jm Kronprinzen Die Hrrn. Rittergutsbeſ. Baron v. Kroönigk
m. Bed. a. Blamont, Frhr. v. d. Heide m. Bed. a. Breslau.
Hr. OAmtm. Wendenburg a. Seeburg. Frau OAmtm. Ehlers
m. Fraäul. Tochter a. Bernburg. Hr. Fabrikbeſ. Trautmann a.
Himbach. Hr. Jnſp. Gloöckner a. Budingen. Hr. Dr. Herrmann
a. Windecken. Die Hrrn. Kaufi. Wiſſow a. Braunſchweig, Holl
berg a. Leipzig, Schott a. Frankfurt, Frohlich a. Mainz.

Stadt Zürich: Hr. OAmtm. Sander a. Neukirchen. Hr. Stuld.
jur. Loöwe a. Berlin. Di Hrrn. Kaufl. Schutz u. Meißner a.
Magdeburg, Apponius a. Wittenberg, Voigt a. Naumburg, Haſe
a. Halberſtadt.

Soldnen Ring Frau Prof. Gladebeck u. Hr. Aſſeſſor Scholz a.
Berlin. Hr. Chirurg Rammelsburg a. Thale. Hr. Mediciner
Frohne a. Magdeburag. Hr. Gutsbeſ. Zell a. Suderode. Hr.
Amtm. Schmidt a. Schaafſtedt. Hr. Oberprediger v. Ponickau a.
Mansfeld. Hr. Cand. Breithaupt a. Burg.

Die Hrrn. Kaut. Holzmann u. Winter a. Frei-
berg, Rupprecht a. Frankfurt. Hr. Banquier Muller a. Peſth.
57. n Donner a. Heidelberg. Hr. Weinhändler Sattes a.

uürth.
Goldnen Löwen z Hr. Jnſp. Schunke a. Magdeburg. Hr. Aſſeſſor

Rehmer a. Potsdam. Hr. Muſik-Dir. Beate a. Bernburg.
Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Golde a. Magdeburg Stein

brecht a. Aachen, Leiterbach a. Berlin. Hr. Juſtizrath Loh-
meier a. Friedrichsburg. Hr. Partik. Henrici a. Wien. Hr. Offiz.
a. D. v. Moldau a. Brandenburg.

Schwarzen Bär: Die Hrrn. Kauſft. Muthreich a. Bleicherode,
Fabe a. Berlin, Schwabe a Deſſau, Raäubert a. Magdeburg,
Degner a. Nürnberg. Frl. Müller a. Nordhauſen. Hr. Fabrik.
Röder a. Weimar. Hr. Stud. Scheid a. Greifswald.

Goldne Kugel: Hr. Getreidehdlr. Bauch a. Chemnitz. Hr. Con
ditor Fleiſchhauer a. Berlin. Hr. Kaufm. Schirmer a. Mühl-
hauſen. Hr. Oekon. Laue a. Schochwitz. Hr. Lehrer Donath a.
Schmiedeberg. Hr. Prediger Schladebach a. Schleſien.

Zur Eiſenbahn: Die Hrrn. Kaufl. Graue u. Liebe a. Leipzig,
Schetter u. Grüne a. Magdeburg.

gonbe- und Geld Cours.
Berlin den 22. Mai.

ohne Umſatz.

Halle

3f. Brief. Geld. 3f.Brief. Geld.
St. SchuldSch. 3 69 ſPomm. Pfnudbr. 31 88 87
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 31 88 87Scheine. -78 77 Schlefiſche do. 3 FKur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 3 -I rant. do. 3 P VFcBerliner Stadt Pr. Bk.A.Sch. 60 59Obligat. 3 S eWſtpr. Pfandbr. 3 74 74 Frdrchsd'or. 133 13,
Großh. Poſ. do. 4 JAnd. Goldm. àdo. do. 31/, 69 5 Thlr. 138/, 127,
Oſtpr. Pfandbr. 3 Disconto S!/,

Eiſenbahn-Actien-
GA—òAGGGWfwowAÄwÄrrrn’h“hhkrluhpulrruu1lil3aonunnnfkenudnkhnnrrunſrvhuqhrrmrmra

Srlhrie s w -3f.z 8. 73 b. Brl Anhalt
do. Hamb. 4 57 G. d v 1 791 Gdo. St.Star.! 4 74 G. de eerin
do. Pots. M. 4 43! G. do. do t 5 68 bz.
Mgd. Hlbſt. 4do. Leipz. 4 Mad. Leipz.Halle Thür. 4 40 bz. r r 71 GCöln Mind. 31/,612. bz. u. G. Rh v. d
do. Aachen 4 45 B. h. v. St gar. 3
Bonn Cöln 11 W 4 TDüſſld. Elbf.! a Dur Eier
Steel. Tohw r RſchlMärk. 4 70 B.ſchl. Mark. 32/,1561/, a bz. do. do. 5 76 G.
W l do. III. Serie. 5 73/2 B.do. Lit, B. J 8waryn. 4 TCoſelOderb. a Sherſhif. 34Brsl.-Freib 4 erſchleſ. 4Krak.Oſchl.! 4 CoſelOderb. 5Quitt. Bog. See Wog.uitt. tBrl. Anh. z. 4 65 B. 64 bz. relegreib. 4
Starg. Poſ. 4 44!/, a 45 bz. u. G. Aus Stam-
Berg. Märk.! 4 38 B. Actien.
Brieg-Neiſſel 4 Dresd.-Görl. 4 SMgd.Wittb. 4 40 B. Leipz.ODresd. 4
Aach.-Maſtr- 4 Chmn. Riſa. 4 STh. Vb. Bhn. 4 Sächſ. Bair. 4 SAusl. Quittbog. Kiel Altona 4 78 B. 77 bz.
Ludw.-Bexb. 4 Amſt. Rottrd. 4 S24 Fl. Mecklenb. 4Peſth. 26 Fl. 4
Fr.-W.-Ndb.] 4 30 a bz.

Leipzig den 22. Mai.
Ange taatspapiere. AngeSt boten. Seſuht. Actien excl. Zinſ. boten. Geſut.

Königlich Sächfiſche K. Pr. St. Schuldſch.
Staats Papiere à à in Pr. Ct.
3 im 14 F. pr. 100 ovon 1000 u. 500 82

v. 500 88
Königl. Sächſ. Land
rentenbr. à 3

kleinere
do. do.

im 14 F.von 1000 u. 500 84
kleinereAct. d. eh. S.Bair.

E. Co. bis Mich.
1855 à 4 ſpäter
à 3 v. 100

Königl. Pr. Steuer
Kredit Kaſſenſch.
à 39/ im 20 fl. F.
von 1000 u. 500
kleineregeiyz. Stadt Hbli

gationen à 39/, im
144

72

K. K. Oeſtr. Metall.
pr. 150 fl. Conv.
à 5 lauf. Zinſen
à 4 à 10309 im
à 3 14 F.

Pr. Frdrd'or. à 5
auf 100

And. ausl. Louisd'or
à 5 nach gerin
germ Ausmünzfu-

e auf 100Conv. Spec. u. Gld.
auf 100

idem 10 u. 20 Kr.
auf 100

von 1000 u. 500 88
kleinereSächſ. erbl. Pfand

briefe à 3
von 500von 100 n. 25

S. laufitzer Pfand
briefe à 39

S. laufitzer Pfand
3

Lpz.Orsd. Eiſenb.
P.-Obl. à 31 o 89 7Chemn.-R. Eiſenb.

briefe

ct. d. W. B. pr. St.
à 102

Leipz. Bank Actien
à 250 pr. 100

Leipz. Dresd. Eiſnb.
Actien à 100

pr. 100
ächſiſchSchleſ. do.

pr. 100
Chemnitz Rieſaer
do. à 10045 pr. 100

Löbaus Zittauer do.
pr. 100

Anl. à 10 r 4 2 e
Magd.-Lpz. do. incl.
Div. Scheine do.

pr. 100

150

59

155

e v



Bekanntmachungen.
Nothwendiger Verkauf

beim
Königl. Land und Stadtgericht

zu Halle a/S.
Die im Dorfe Gröbers und in daſi-

ger Flur belegenen, dem Getreidemäkler
Chriſtoph Göhricke daſelbſt gehörigen
Grundſtücke, als:
I. das Wohnhaus Nr. 42 Gröbers

nebſt Zubehör, im Hypothekenbuche un
ter der Bezeichnung Ein Stück Gar-
ten 22 Ellen breit und 32 Ellen lang,
welches ſonſt zu Nr. 24 Gröbers ge-
hörte, und auf welchen ein Haus er-
baut worden iſt toxirt auf 749
und

II. die im Hypothekenbuche der Gröbers-
ſchen Wandeläcker, unter Nr. 7 folgen-
dermaaßen bezeichneten Grundſtücke:

1) ein Ackerſtück im Brachfelde am
Gaſthofe zwiſchen Beil und Win-
ter belegen, circa Acker haltend,
welches früher zu der Nr. 20 Grö-
bers eingetragenen, zum dortigen
Kaſſathengute geſchlagenen Hufe Lan
des gehörig geweſen

2) zwei Ackerſtücke hinter Friedrich
Nietzſchmann, vom Graben bis
an die Chauſſee, circa Acker
haltend

3) ein Ackerſtück hinter dem Chauſſee
hauſe, von der Chauſſee bis an den
Graben zwiſchen Rack witz und Do
nau, ohngefähr Acker haltend;

4) ein Ackerſtück ebendaſelbſt, zwiſchen
Donau und Friedrich Nietzſch-
mann, circa W Acker haltend, ta
xirt zu 1 auf 250 zu 2 auf
200 zu 3 auf 64 und zu
4 auf 36

welche aber nach der inzwiſchen erfolgten
Separation beſtehen, zu 1. 2. aus dem
Plane Nr. 25 der Karte unterhalb der
Chauſſee, 4 Morgen 85 Ruthen zum
Taxwerthe von 450 und zu 3 und 4
aus dem Plane Nr. 18 der Karte am
Bornhoch'ſchen Wege, 126 Ruthen (wo
von 109 Ruthen im Toxwerthe von
85 an den Schmiedemeiſter Geitner
verkauft und mit dem Hauſe Nr. 40 be-
baut ſind), zuſammen taxirt auf 100
ſollen

den 30. Auguſt 1848 Vormittags 11 Uhr
an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, Zim
mer Nr. 6, vor dem Deputirten Land-
und Stadtgerichts- Rath Stecher ſubha-
ſtirt werden. Taxe, Hypothekenſcheine und
Bedingungen ſind in der Regiſtratur ein
zuſehen. Die unbekannten Erben des zu
Gröbers verſtorbenen Auszüglers Jo
hann Chriſtoph Schaaf werden wegen
den für denſelben eingetragenen Auszugs-

präſt ationen aufgeboten, ſich bei Vermei
dung der Präcluſion ſpäteſtens im obigen
Termine zu melden.

Verſteigerung Königl. Graditzer
Hauptgeſtüt-Pferde.

Mittwoch den 21. Juni 1848, von Vor-
mittags 9 Uhr ab ſollen auf dem Geſtüt-
hofe zu Repitz bei Torgau gegen 40
Stück Graditzer Geſtütpferde, beſtehend
in vierjährigen Stuten und Hengſten und
ältern Beſchälern und Stuten, gegen ſo-
fortige Bezahlung in Frdr.d'or, ſtatt wel-
cher jedoch auch 52 Courant gezahlt
werden können wogegen fremdes Gold nur
nach dem Tages-Courſe, gegen Entrichtung
des Aufgeldes angenommen wird, öffentlich
an den Meiſtbietenden, unter den im Auc-
tionstermine bekannt zu machenden Bedin-
gungen verſteigert werden und wird noch
bemerkt, daß der größte Theil dieſer Pferde
mehr oder weniger rittig, und mit geringer
Ausnahme fehlerfrei und werthvoll iſt, ſich
auch unter den vierjährigen Stuten ein
Poſtzug Goldfüchſe befindet.

Am Nachmittage deſſelben Tages wird
noch eine Anzahl ausrangirter, größten-
theils bedeckter Mutterſtuten, und Hengſt
und Stutfohlen der Jahrgänge 1845, 1846
und 1847, gegen ſofortige Bezahlung in
Preuß. Courant, zum Verkauf geſtellt
werden.

Den 19. und 20. Juni werden den Her
ren Käufern die ſämmtlichen Pferde in
Repitz vorgeritten und vorgeführt werden,
und ſind gedruckte Auctionsliſten vom S.
Juni ab in der hieſigen Geſtüt- Expedition
gratis zu bekommen.

Hauptgeſtüt Graditz, d. 20. Mai 1848.
Königliche Geſtüt-Direetion.

Obſtverpachtung in Mücheln.
Auf den 4. Juni d. J. Nachmittags

4 Uhr ſollen die hieſigen bedeutenden Obſt-
nutzungen an Süß und Sauerkirſchen,
Pflaumen und Hartobſt in ſechs verſchiede
nen großen Parzellen, öffentlich meiſtbie-
tend unter den im Termin bekannt zu ma-
chenden Bedingungen im hieſigen Schütz n
hauſe verkauft werden.

Pachtluſtige werden hierzu mit dem Be
merken ein eladen, daß die Auswahl unter
den Licitanten nicht vorbehalten wird, viel-
mehr jedem der Zuſchlag ertheilt wird, der
die Hälfte der Erſtehungsſumme ſofort an-
zahlen oder ſich ſonſt über ſeine Zahlungs-
fähigkeit ausweiſen kann.

Mücheln, den 20. Mat 1848.
Der Magiſtrat.

Gutsverpachtung.
Das zu Steinſee in der Grafſchaft

Hohenſtein, 2 Stunde von Nordhau-
ſen, Stunde von der Nordhauſen

Nixeyer Chauſſee belegene Rittergut, beſte
hend aus circa 160 Acker Land, 141 Mor-
gen Wieſen, 8 Morgen Gärten, Schäfe-
rei und Jagdgerechtigkeit, guten Wirth-
ſchafts und bequem eingerichteten Wohn
gebäuden, ſoll ſofort auf ſechs Jahre öffent-
lich an den Meiſtbietenden verpachtet wer
den. Jm Auftrage des Eigenthümers habe
ich dazu einen Termin auf

den 6. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr
in meinem Geſchäftslokal hier anberaumt,
zu welchem Pachtluſtige eingeladen werden.
Die Pachtbedingungen liegen bei mir zur
Einſicht bereit.

Nordhauſen, den 20. Mai 1848.
Der Juſtiz-Commiſſar

Heſſe.

Landguts- Verkauf.
Daſſelbe hat neue gute Gebäude, circa

160 Morgen gutes Feld, Wieſe und Holz,
letzteres circa 2000 Holzwerth, gutes
Jnventar, 15 St. Rindvieh, 3 gute Pfer-
de, Schiff und Geſchirr, ſoll ſofort für
7500 A Forderung verkauft und kann
mit 2 bis 3000 Anzahlung übernom-
men werden.

Näheres ertheilt Wilh. Gähler in
Schkeuditz.

Mittwoch Geſellſchaftstag; auch giebts
friſchen Kuchen bei Kühne im Nebenge-
bäude des grünen Hofs.

Gevatterkarten, elegant und billig
ſind im Ganzen und Einzelnen ſtets vorrä-
thig bei N. Walther in Zörbig.

Spitzen- Verkauf.
Von einem Frauen-Vereine im Gebirge

ſind mir eine Partie ſchöner geklöppelter
Spitzen in Commiſſion gegeben, die ganz

billig verkauft
Marggraf in Schwädz.

Bekanntmachung.
Die durch die Kränklichkeit des dermali-

gen hieſigen Bürgermeiſters erledigte Stelle,
mit welcher ein Gehalt von 230 ver
bunden iſt, ſoll baldigſt anderweit beſetzt
werden, und werden daher qualificirte Be
werber hierdurch erſucht, ihre desfallſigen
Meldungen baldigſt, ſpäteſtens aber vor
dem 15. Juni c. bei dem unterzeichneten
Stadtverordneten Vorſteher einzuſenden.

Heldrungen, am 21. Mai 1848.
Krauße.

Trommeln
fertigt in der Form von 14 Zoll Weite,
14 Zoll Höhe nebſt allem Zubehör zum
feſten Preis von 11 A.

Theodor Bergmann, Klempnermſtr.
Alter Markt Nr. 698.



Auf den Gift und Galle ſprühenden Aufſatz in der Beilage zu Nr. 117 des Couriers, mit 12 Anfangsbuchſtaben unter
zeichnet, deren Jnhaber ſich das Anſehen geben, als handelten ſie „im Auftrage der ganzen Gemeine“ (nemlich der hier
ſelbſt, wobei ich event. das Gegentheil beweiſen kann), bin ich wohl in Rückſicht auf die verehrliche Redaction und die vielen

h Leſer dieſes Blattes gezwungen, eine Entgegnung folgen zu laſſen.
Der qu. Aufſatz ſch eint (man wird ſo eigentlich nicht klar darüber, was er beſonders hervorheben will, ob das alte, nach

ſeiner Meinung ganzlich geſtürzte, Kirchenregiment oder insbeſondere meiner Perſon nach niedergedruckt werden ſoll) ſich gegen die
wohlgeſinnten Einwohner meiner Filialgemeine Nietleben zu richten, welche die Ehre ihres Geiſtlichen durch einen einjährigen
Lettiner Kirchenrendant beeinträchtigt ſehen, während er wohl nur im Auge hat, mein amtliches Anſehn etwa auf die Weiſe,

wie hier die Bewohnerſchaft ſeit 2 Monaten ſo vielfach durch republikaniſche, von den Gebildeten und Verſtandigen im Volke
verworfenen Jdeen gefliſſentlich bearbeitet worden iſt, gänzlich zu untergraben.

Der Coſſath Eiſentraut, durch mich pro 1848 wohlbeſtallter Oberkirchvater und Kirchenrendant hierſelbſt, will durch ſein
Jnſerat in der Beilage zu Nr. 109 des Couriers die Leſer deſſelben, nachdem er einen Brief von mir unterm 25. April e.,

den er unſchuldiger Weiſe Protokoll, Decret oder Verfügung nennt, empfangen, dahin beſtimmen, zu glauben daß ich ein
Betrüger ſei, weil ich ihn durch den hieſigen Schulſubſtituten, Herrn Kantor Ruprecht gebeten, den Cymbelkaſten am
erſten heiligen Oſterfeiertage zu leeren, damit mir der Ertrag des ſog. Klingebeutels, wie er mir von den zwei vorjaährigen Ober
kirchvätern (ſo lange ich hier bin) obſervanzmaäßig freiwillig ins Haus gebracht iſt, den 2ten Tag der drei hohen Feſttage zu Theil
werde, und er aus „gutem Rechte“, was aber noch nicht nachgewieſen iſt, mir ſolchen vorenthalt. Ungeſchliffener Weiſe hat
p. Eiſentraut auf dieſe Bitte nicht gehoört, erſchien nicht in der Kirche auf dem Kirchvaterſitze, ſondern hatte einfach durch den
2ten Kirchvater hinterlaſſen, wie er (der Dictator den Ertrag des Klingbeutels mir nicht zugeſtande. Er will ja auch der
Pfarre die Landereien und die Benutzung des Gottesackers und wer weiß, was Alles noch nehmen. Dieſem Benehmen des
Eiſentraut allein iſt es nicht zuzumeſſen, daß ich in ſtarken Ausdrücken (was gegen einen mir freundlich geſinnten Mann
nie meine Manier iſt) ihn in dem von ihm veroffentlichten Briefe vom 25. April c. a. zur Rechenſchaft über ſein Betragen auf
forderte, ſondern muß man auch wiſſen
a) wie er eine Minute nach ſeiner Annahme als Kirchvater am 28. Januar C. a. in Gegenwart des Schulzen und der abge-
henden Kirchvater, die Oppoſition gegen mich ergriff indem er ſcheinheilig um Verhaltungsregeln bat, wie er ſich zu benehmen
hatte, wenn etwa Gemeineglieder ihn befragen ſollten, ob er die von einer (auf Grund der confirmirten, alſo fidem
publicam habenden, Lettiner Pfarrmatrikeln vom 27. April 1773 und 7. Juni 1803 (die ich alſo ſelbſt nicht gemacht haben
kann)) entworfenen AccidenzienSätze welche ich in einem oöffentlichen Termine am 24. Maärz 1847 in Doölau den
Schulzen und Kirchvatern meiner Kirchenorte Lettin Dolau und Nietleben mit Granau in Gegenwart meiner resp. geiſtlichen
Behörden zur Steuerung der bisherigen Willkühr meiner Amtsvorgaänger eingehändigt gut heißen ſollte, worauf ihm die
Antwort zu Theil wurde, wie dieſe Angelegenheit ihn gar nicht berühre, da er hierorts weder Geſetzgeber noch Richter über
mir und der Gemeine ſei,

bp) wie er ungebührliche Erleichterungen ſeines neuen Amtes auf Koſten Anderer (erforderlichen Falls durch Zeugen nachzuwei-
ſen) beantragt,

c) wie er zu verſchiedenen Malen (ehe das Aſſotiationsrecht unſerm Volke zugeſtanden) ohne Erlaubniß die Gemeine zu
ſammengetrieben und gegen mich im Beiſtande ſeines Rathgebers und Vorleſers aufgeregt hat wogegen von mir Pro
teſt unterm 7. Februar c. a., aber leider bis jetzt ohne Erfolg bei den resp. Behoörden eingelegt iſt, indem dieſe, noch zu
ſehr von den ſtaatlichen Einrichtungen occupirt, für die Perſonalintereſſen noch ſo gut als todt ſind ſo wie

d) daß ich Sachen aufzudecken im Stande bin, die ſeinen demoraliſirten Zuſtand auf das Genaueſte characteriſiren, welche ich
zwar jetzt noch, weil ich eben Geiſtlicher bin, zuruckhalte, aber ſicher damit zum Vorſcheine kommen werde, ſollte er ferner
ein Gelüſte zeigen, meinen unbeſcholtenen Namen anzutaſten,

und wolle derſelbe mir nicht verargen, wenn ich ihn auffordere, zur naheren Beurtheilung unſerer beiderſeitigen Perſonen die ihm
von mir unterm 8. und 9. December 1847 zugefertigten Briefe zu veroffentlichen.

Was nun das Jnſerat der 12 anonymen Gemeineglieder in qu. Beilage dieſes Blattes betrifft, ſo ſei dem Verfaſſer deſſel
ben geſagt, wie ſelbſt die Augen eines Beamten, dem er lieber, wie jener Rabbuliſt, wer weiß, Was anwuünſchen mochte, doch
durchſchauen, welche Umtriebe er bereits vollfuhrt hat, indem unſchuldige Dorfbewohner mit nie zu erfullenden Hoffnungen an-
und aufgereizt ſind, und wie, wenn er ſo fortfähret, auch ſicher über ihn ein ſchweres Gericht ergehen konnte und mochte, es
komme, woher es wolle. Vor dem Schluſſe des qu. Aufſatzes furchte ich mich nicht, wohl aber mochte eine fernere Verun-
glimpfung meiner Perſon nachtheiligere Folgen für Andere haben als für mich.

Zuletzt noch muß ich in Betreff der Liebe meiner früheren Gemeinen zu mir unter Anderm
1) auf den Nachruf an mich aus Schiepzig in der Beilage zu Nr. 31. des Halliſchen Couriers vom 6. Februar 1846. und
2) auf den ſilbernen, inwendig vergoldeten, mit der Jnſchrift: „Aus Dankbarkeit von der Commune Lieskau. 1845.“ verſehenen
Pokal, der zur Anſicht jedem beſcheidenen Zweifler gezeigt werden wird, aufmerkſam und dabei

bemerkbar machen, daß, wenn gleich die qu. 12 Unterſchriebenen davon nichts wiſſen, auch die andern Gutgeſinnten hieſigen Orts,
weil die jetzigen Zuſtande noch zu neu ſind, ſchweigen doch in dem lange verkannten Nietleben Leute ſich befinden, die das
Herz auf dem rechten Flecke haben.

Dieſe Wohlgeſinnten in Nietleben haben auch weiter nichts gethan, als einmal ihre beſſere Meinung über mich kund gege
ben, und werden hoffentlich für die Dauer die qu. Zwolf aus Lettin ihre Vormünder nicht ſein wollen, damit es ihnen nicht wie
dem p. Eiſentraut ergehe, ſo wie ſie ſich über die anſcheinend in Vergeſſenheit gerathenen Beſtrebungen meiner in der hieſigen
Separation gewundert haben, und werden ſie ſich ſicher zum 2ten Male verwundern, wenn die Lettiner Anhänger von p. Eiſen
traut u. Comp. das Verwundern ſogar ihnen verbieten und ſo ſehr an Gedächtnißſchwache leiden, daß ſie nicht mehr wiſſen ſoll-
ten, wer zur Förderung der qu. guten Sache etwas gethan hat.

Lettin, d. 20. Mai 1848. Biedermann, Paſtor.



6

Bekanntmachung.
Nach Vorſchriſt des für den hieſigen Handels Verein Allerhöchſt beſtätigten Sta-

tuts bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß bei der am 20. d. M. ſtatt
gehabten General Verſammlung dieſes Vereins abgehaltenen Beamtenwahl die Unter-
zeichneten auch für das Jahr 1848 in ihren ſeitherigen Functionen beſtätigt worden ſind.

Halle, den 22. Mai 1848.
Die Vorſteher des Vereins für den Halliſchen Handel.

Wucherer. Jacob.Fritſch.Brauer.
Mantillen-Frangen, das Neueſte, bei Albert Henſel.

Flintengurt, Pulverhörner, Gold- und Silber-Portepée's,
Uniformknöpfe, empfiehlt Albert Henſel in der alten Poſt.

Holz Verkauf.
Jn der Oberförſterei Pölsfeld in dem

Forſtbegange Lengefeld, im Schlage Steuer,
in der Nähe des Kunſtteiches, an der Koh
lenſtraße, ſollen

154 Stück Eichen, worunter lange und
ſtarke Mühl und Schiffbauhölzer,
auch 3 Mühlſturze ſich befinden,

10 Stück Buchen
19 Birken- Nutzhölzer,
12 Aspen-21 Klafter Eichen14 Bughhen Nusholz,
3 Stück Buchen-Stangen,

6 ſtarke33 wuittle Schiffsknie,
71 ſchwache
7 Schock Zaungerten,

71 Klafter Buchen
1881 Eichen-Birken Scheitholz,

62 Aspen-29 Buchen222 Erichen- Lsr We Knüppelholz,
33 Aspenund

600 Schock melirte Wellen,
öffentlich meiſtbietend verkauft werden.

Termin zum Verkauf der Nutzhölzer
habe ich

Montag den 29. Mai d. J.
und zum Verkauf der Brennhölzer

Dienstag den 30. Mai d. J.
angeſetzt, und wollen Käufer ſich an dieſen
Tagen des Morgens S Uhr bei gutem Wet-
ter im Schlage ſelbſt, bei Regenwetter aber
im Gaſthofe zu Wettelroda, einfinden,
und nach Anhörung der Bedingungen ihre
Gebote abgeben.

Die vorbenannten Hölzer liegen zu Je-
dermwanns Anſicht bereit, und ſind die Her
ren Förſter Wicht zu Lengefeld und der
Hülfsaufſeher Rembe zu Wettelroda
angewieſen, die gewünſchte Auskunft zu er
theilen.

Pölsfeld, den 20. Mai 1848.
Der Oberförſter

(gez.) Brüggemann.

Bekanntmachung.
Die unterzeichneten Mitglieder der berit-

tenen Volks Schutzwehr im öſtlichen Di-
ſtrikte des Mansfelder Seekreiſes, ſo wie
auch diejenigen, welche ſich noch daran be
theiligen wollen werden erſucht, ſich den
28. Mai c. Nachmittags 3 Uhr im Gaſt-
hofe zu Krimpe einzufinden.

Ein junges gebildetes Mädchen wünſcht
gegen billiges Honorar Klavier- Unterricht
zu ertheilen. Nähere Auskunft ertheilt gü-
tigſt der Herr Doktor Netto auf dem
Waiſenhauſe.

Verpachtung.
Auf den 28. Mai e. ſollen die den bei-

den Gemeinden Quetz und Dölsdorf ge-
meinſchaftlich gehörenden Süßkirſchen Nach
mittags 2 Uhr im Gaſthofe in Quetz
meiſtbietend verpachtet werden.

Die Ortsſchulzen Jericke u. Berger.
Auch ſollen an dieſem Tage Nachmit-

tags 4 Uhr die der Gemeinde Dölsdorf
gehörenden Sauerkirſchen meiſtbietend ver
pachtet werden.

Der Ortsſchulze Berger.

25 30,000 werden gegen vollkom
mene Sicherſtellung auf ein Gut zu leihen
geſucht durch A. Linn in Halle, Lucke
Nr. 1386.

Einige Ritter- und Landgüter, bezüg-
lich zu 110,000, 60,000, 46,000, 25,000,
20,000, 16,000, 15,000, 11,000 und zu
8000 ſind zu verkaufen durch A. Linn
in Halle, Lucke Nr. 1386.

Die Stelle des Bürgermeiſters hieſigen
Orts, mit welcher ein Jahresgehalt von
400 verbunden iſt, ſoll vom 1. Juli
d. J. ab anderweit beſetzt werden. Quali-
fizirte Bewerber werden erſucht, ihre Mel
dungen dem unterzeichneten Stadtverord-
neten Vorſteher möglichſt bald einzuſenden.

Bitterfeld, den 9. Mai 1848.
J. G. Schmidt.

Letzter Beſcheid!
Es dauert uns ſehr daß ſich ein frem-

des Subject, der Sattler Ernſt aus Tro-
tha, der ſich den Namen Meiſter beilegt,
um Geſellenzuſtände in Halle kümmert,
und ſich ſelbſt als denjenigen Alt- Geſellen
hinſtellt, unter deſſen Amtsführung das zu
guten Zwecken beſtimmte Geld verſoffen

ſehr hübſch, wenn man's wenig-
Wir haben unſere

wurde;
ſtens ſelbſt eingeſteht.
erſte Annonce blos ums gute Recht einrücken
laſſen, er hat aber wahrſcheinlich mit in

Ueber diedas L'ſche Horn blaſen müſſen.
frühere Verwaltung könnten wir noch man
ches erwähnen daß Ein ſo ſaubrer Alt-

nicht kennen hat die Schurkerei ſogar ſo
weit getrieben, mit dem der Geſellſchaft ge
hörigen Gelde durchzubrennen.

Die älteſten Sattler-Geſellen.

T Bienen-Verein.
Der Verein der Bienenfreunde im Mans-

feldſchen verſammelt ſich Sonntag den 28.
Mai Nachmittags 3 Uhr in der Schenke
zu Freuſt, und ladet alle diejenigen, wel
che ſich ihm anſchließen wollen hiermit
freundlichſt zur Theilnahme ein.

Auch ſtehen bei Unterzeichnetem einige
Bicnenkörbe, von 1 bis 2 Uhr des gedach-
ten Tages, jedem Bienenfreunde zur An
ſicht und Beurtheilung bereit.

Elben, den 22. Mai 1848.
Der Vorſteher
W. Hörhold.

Anfrage.
Warum muß man auf der Weintraube

für einen Seidel ſaures Bier (wie es am
letzten Sonntage war) 1 9 bezah-
len während man bei Herrn Erfurt für
ausgezeichnet ſchönes Bier nur 1 3
giebt

Lieber Vetter Hampelmann, weeßt
en nu, wat Preßfreihet iß? Merk's Ete.

G. M. in N.

Eine gute gezogene Pürſchbüchſe wird
zum Verkauf nachgewieſen Hospitalplatz Nr.
1988 eine Treppe hoch.

In C. A. Kimmel's Verlags und
Sortimentsbuchhandlung (G. C. Knapp)
ist so eben erschienen:

Gondole de Schleswig
Etude pour le Piano

composée et dedicé à son Excellence le
Comte de Schwerin

par
R. Viole

op. 2. 10 Sgr.
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Bei der Burgerverſammlung vom 18. d. M. wurde der Antrag, an das Staats Miniſterium eine Adreſſe zu erlaſſen, worin
deſſen Schritte in Bezug auf die Zuruckberufung des Prinzen von Preußen gemißbilligt werden ſollten, durch Majorität angenom-

em men. Der Student Ehrlich hatte mit ihrer Abfaſſung zugleich übernommen, ſie in einem öffentlichen Locale zur Unterſchrift
aufzulegen dies und die Anzeige davon im Courier war am Sonnabend, den 20. erfolgt. Die Adreſſe, die alſo lautete:

Die Rückberufung des Prinzen von Preußen durch Ein hohes Staats- Miniſterium hat bei einem bedeutenden Theile der
hieſigen Bürgerſchaft eine entſchiedene Mißbilligung hervorgerufen, weil die Berechtigung zu dieſem gewichtigen Schritte nur der
preuß. Nationalverſammlung zuſtehen konnte, und der Erlaß E. h. St. -Miniſterii zu Befürchtungen Anlaß giebt, die die

vorhandenen Verwirrungen nur vergroößern können. Einem h. St. Miniſterium wollten wir unſere Anſicht nicht vorenthal-
»ten, da ſich daſſelbe in dieſem Punkte auf die Stimmung der Provinzen zu ſtützen ſcheint. Halle, den 19. Mai 1848.

war am Sonnabend 13 Uhr Nachmittags bereits mit 37 Unterſchriften bedeckt, als etwa 20 Manner, Mitglieder der hieſigen
Fleiſcherinnung, in das Billardzimmer der Borſe eintraten, die Adreſſe verlaſen, gegen die Namen der Unterzeichner Verwun
ſchungen ausſprachen, als waren dies Aufwiegler und dergl. eine Unterſchrift wurde ſogar durch Beifügung eines der gemein-
ſten Schimpfwoörter verunglimpft, und beſchloſſen, eine Gegenerklärung mit Namensunterſchriften hinzuzufugen. Der Bemer-
kung des gerade anweſenden Unterzeichneten, daß die Fleiſcherinnung ihr Einverſtandniß mit den Schritten des Miniſterii in einer

beſonderen Adreſſe oder durch Unterſchreiben einer der ſchon circulirenden Adreſſen dieſes Jnhalts ausſprechen konnte, wurden
lautes, drohendes Geſchrei, von einem der Schreier ſogar ein thätlicher Angriff entgegengeſetzt; ſchlimmer erging es dem

Kaufmann Mann, der, um den Jnhalt der Adreſſe kennen zu lernen, während dieſes Tumultes in das Local trat er wurde,
weil er mehrere der Anweſenden bei der Burgerverſammlung zur Ruhe vermahnt, darüber zur Rede geſetzt, unter drohenden Ge
berden umringt und trotz der Proteſtation des Wirths gewaltſam zur Treppe hinabgeworfen. Gegen ſolche Ausbruüche
der rohen Gewalt müſſen die Geſetze die Perſon ſchuützen!

Nachdem folgende Gegenerklarung: Die nachfolgenden Unterſchriften ſtimmen nicht dafur: mit nachſtehenden Namen ver-
ſehen war,

Leberecht Kegel. Louis Hänſchel. Friedr. Schliack. Gottlob Doöring. Friedr. Brauer. Carl Grundmann. Chriſt. Haller.
Chriſt. Nietſch. Gottl. Bielich. Wilh. Jeſchner. Eduard Trautmann. Wilh. Trautmann. Friedr. Zwarg. Carl Hanſchel.
Ludw. Grundmann. Gottl. Blum. Carl Kunſch. G. Schliack. Carl Roöſeler. Gottfr. Hanf. Wilh. Schliack. Gottl.
Kunſch. Gottfr. Zwarg. Carl Zwarg. Louis Kunſch. Burgmann. Fr. Braänne. Louis Schliack. Gottfr. Wagner.
Köoſchler. F. Zwarg. Wilh. Richter. Gottfr. Brauer. Friedr. Uhle. Fr. Zimmermann. Ferd. Goöötze. Louis Nothnagel.
Fr. Schmidt. Earl Reitz. Fr. Reitz. Wilh. Trautmannh

nachdem ferner einer der Unterzeichner ſeine Freunde aufgefordert hatte, bei nächſter Burgerverfammlung Mittwoch den 24. d. M.
zahlreich zu erſcheinen, „jum die Unruheſtifter und Aufwiegler ordentlich zur Ruhe zu bringen nachdem weiter von ebendemſel-
ben gegen den Diaconus Haſemann die Drohung ausgeſtoßen war, er ſolle am langſten Prediger an der Marktkirche geweſen
ſein (sic, sic! wohl wegen der „aufrühreriſchen Reden“ bei letzter Burgerverſammlung?) wurden dem Koönige, dem Prinzen
v. Pr. und dem Miniſterium donnernde Lebehochs in Bier ausgebracht und dann von den Herren das Zimmer verlaſſen. Dem
ganzen Hergange wurde aber erſt dadurch die Krone aufgeſetzt, daß gegen 5 Uhr drei Manner, anſcheinend Maurer in das
Lokal eintraten und ohne Weiteres die Adreſſe vernichteten. Bei dieſer Gelegenheit müſſen wir noch erwahnen, daß auch dem

Lithographen Stein, der in der erwahnten Bürgerverſammlung in ſeiner zwar ſcharfen, aber ruhigen Weiſe das Miniſterium
angegriffen hatte, am Freitage den 19. d. M. im angeblichen Auftrage des hieſigen Maurergewerks von drei Maurern Namens
Schurig, König und Zimmermann mit DTodtſchlagen gedroht worden war, „wenn er noch einmal aufruühriſche Reden
hielt!“ Ueber die dabei ſtattgefundenen thätlichen Angriffe werden die Geſetze richten!

Z e

S

e

e

ube Dieſe treue Darſtellung der Thatſachen, deren Wahrheit mehrere Bürger zu bezeugen bereit ſind, wird darthun, bis zu
am J welchen Rohheiten der Mangel an Aufklärung im offentlichen, politiſchen Leben führt, wie nöthig eben dieſe, und, um
e ſie zu erreichen, ein energiſches Auftreten der Freiheit und Ordnung liebenden Bürgerſchaft gegen Tumul-
ür M tuanten iſt!

Mochten diejenigen, die mit Gewalt und Fäuſten die Ruhe herbeiführen wollen, ſich uüberzeugen, daß gerade ſie
Aufregung und Gewaltthatigkeiten hervorrufen, während die von ihnen „Aufwiegler und Unruheſtifter“ genannten in

J ihren geſchloſſenen Verſammlungen einen entſchiedenen Ordnungs und echten Burgerſinn beſtändig bethatigen.

Halle, den 23. Mai 1848. Ernſt Held.S Niederlandiſche Buckskins von reiner Wolle und in allen
ird beliebigen Farben, à Elle 20 bei M. Goldſchmidt am Rothen Thurm.
r. I Entgegnung. Mit Erſtaunen leſen wir unter Nr. 120. H. C., die Anfrage, daß bei der Wahl in G. Kugel

dem Wahlmann ein Stellvertreter beigegeben ſei; es iſt dies nicht geſchehen. Wir können nicht glauben, daß unſer Wahkmann,
Hr. Staffelſtein, zu dieſem Ehrenpoſten ſich nicht qualificire, und fur ſich einen Stellvertreter nöthig gehabt habe. Soll

nd ten wir uns dennoch in unſerer Wahl geirrt haben, ſo bitten wir unſern Wahlmann um Aufklärung.

p) Viele Urwähler der Gemeinde Pritſchena-Zwei große prachtvolle Oelgemälde Die diesjährige Nutzung von den an der
1) Ventimiglia, piemonteſiſche Feſtung an der viviera ponenta, zwiſchen Chauſſee von Halle bis gegen Hohen-

Genua und Nizza gelegen, geſehen von den Palmenwäldern Pzordighera. thurm ſtehenden Obſtbäumen an Kirſchen,
2) Der Veſta-Tempel zu Tivoli (Sabiner- Gebirge nahe bei Rom Aepfeln und Birnen, ſoll

ſind mir zum Verkaufe vom Landſchaftsmaler Emil Richter in München für den den 30. Mai d. J. Vormittags 10 Uhr
außerordentlich billigen Preis von 25 Frd'or per Stück übergeben worden. Auch Nicht in der Tabagie zur Maille bei Halle an
käufern ſtehen ſolche zur Anſicht bereit bei Heinrich Stephany. den Meiſtbietenden verpachtet werden.
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So eben iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Jſt die Jmmediat
Juſtiz-Examingations- Kommiſſion

verantwortlich zu machen?
Ein offenes Sendſchreiben

an den
Preußiſchen Landtag.

o

C. Haushalter,
Juſtizcommiſſar bei der Regierung zu Wernigerode.

gr. 8. gef. 3

König
Friedrich Wilhelm IV.

Ein Wort an meine deutſchen Mitbürger.
Vom

Profeſſor Hinrichs
zu

gr. 8.
Halle.
gef. 3

Entwurf
eines

Deutſchen Reichsgrundgeſetzes
von

Dr. Eduard Wippermann,
Profeſſor
gr. 8.

Halle, Mai 1848.

in Halle.
gef. 3
C. A. Schwetschke und Sohn.

Zum Scheibenſchießen
und Ball Sonntag den 28. d. M. ladet
ergebenſt ein

Hohen. Julius Funke.
Friſcher Kalk

Donnerstag den 25. und Freitag den 26.
Mai auf der Ziegelei am Weinberge bei

A. E. Lehmann.

Einen Lehrling ſucht Friedrich, Bar
bier, Leipzigerſtraße Nr. 399.

Friſche Broihan-Hefen
ſind täglich zu bekommen auf dem Raths-
Bierkeller beim Gaſtwirth F. Müller.

J

Gute Gartenſtühle werden zu kaufen
geſucht im ſchwarzen Bär.

Neue Matjes- Heringe bei

C. G. Theune Brauer.

Die Frankfurter Zeitung iſt täglich zu
leſen im Bürgergarten.

Jtalieniſche Guitarren- und Violin-
Saiten empfiehlt Fr. Schlüter, Große
Steinſtraße.

Entgegnung.
Jn dem Reibeiſen des ſogenannten S.

W. hat Herr Barbier Bauer wegen Ci-
garrenrauchen meiner Lehrlinge einücken
laſſen: Das iſt keine Freiheit. Da
das Rauchen derſelben aber ohne mein Wiſ-
ſen und Willen geſchehen iſt, ſo nenne ich
es Freiheit.

Hätte mir dieſes der e2c. Bauer münd-
lich geſagt, ſo konnte er die 2 Gr. für die
Annonce erhalten und ſeiner armen kran-
ken Schwiegermutter dafür einen Labetrunk
verſchaffen.

Schkeuditz, den 22. Mai 1818.
Renner.

Freiimfelde.
Morgen, Donnerstag,

Concert.
Vereinigtes Muſikchor.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Bürger- Verſammlung
heute, Mittwoch den 24. Maii,
Abends 7 Uhr, im Hotel zur Ei-
ſenbahn. Geſchäfts Ordnung
(Namennennung der Ruheſtörerze.).
Die Handwerkerverſammlung zu
Magdeburg. Der Vorſtand.

Ein Flügel ſteht wegen Ortsverände-
rung ſogleich für 24 A zu verkaufen vor
dem Steinthor Nr. 1510 zwei Treppen hoch.

Einen vierjährigen Ochſen, zum Schlach
ten und zur Zucht tauglich, verkauft

Schwittersdorf. L. Prinz.
Zum Sternſchießen Sonntag den 28.

Mai ladet ganz ergebenſt ein

Lochau. G. Carl Pöhler.
Feldſchlößchen.

Heute, Mittwoch, Concert.

Ausgezeichnet ſchöne wohlſchmeckende Eſ
ſig-Gurken empfiehlt F. Eppner.

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Heute früh 7 Uhr entriß uns der uner-
bittliche Tod unſere gute Mutter die ver-
wittwete Gerichtsamts-Actuar Eulenberg,
Johanne Marie geb. Dammköhler
zu Bitterfeld, nach einem kurzen Atägi-
gen Krankenlager, in einem Alter von bei-
nahe 58 Jahren.

Dies zur Nachricht ihren Verwandten
und zahlreichen Freunden.

Bitterfeld und Erfurt,
den 21. Mai 1848.

Die tiefbetrübten hinterbliebenen
Kinder.

Todes Anzeige.
Den heute Mittag 1 Uhr erfolgten Tod

unſeres lieben Herrmann, im Alter von
9 Jahren 5 Monaten, zeigen wir, tief er
ſchüttert, Theilnehmenden in der Nähe und
Ferne, um ſtilles Beileid bittend, hierdurch
ergebenſt an.

Schraplau, den 21. Mai 1848.
Der Juſtitiar Bank und Frau.

Allen lieben Bekannten und guten Freun-
den von denen es uns, unſerer ſchleuni-
gen Abreiſe von Poplitz wegen, nicht ver
gönnt war, perſönlich Abſchied zu nehmen,
ruft von hier aus ein recht aufrichtig herz
liches Lebewohl zu

Rittergut Haus Würdenburg bei
Teutſchenthal, d. 21. Mai 1848.

die Familie Schmidt.



ExtraBeilage zu Nr. 120 des Couriers, Hall. Zeitung für Stadt u. Land,
Mittwoch, den 24. Mai 1I84A8.

Verfaſſungs- Geſetz
für den preußiſchen Staat.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Koönig von
Preußen 2c. 2c.

thun kund und fügen hiermit zu wiſſen daß Wir mit den nach dem
Wahlgeſetze vom 8. April 1848 gewähiten und demnächſt von Uns
zuſammenberufenen Vertretern Unſeres getreuen Volks für Unſere
zum deutſchen Bunde gehörigen Lande die nachfolgende Verfaſſung
vereinbart haben welche Wir demnach zur Kenntniß für Unſere ge
treuen Unterthanen und fur Jedermann zur gebührenden Nachachtung
hierdurch verkünden

Titel J. Von dem Staats gebiet.
ſ. I. Alle Landestheile der preußiſchen Monarchie in ihrem ge-

genwaärtigen Umfange, mit Ausſchluß der einer beſonderen nationalen
Reorganiſation und Verfaſſung vorbehaltenen Theile des Großher-
zogthums Poſen, bilden das zum deutſchen Bunde gehörige preußiſche
Staatsgebiet.

g. 2. Die Graänzen dieſes Staatsgebiets können nur durch ein
Geſetz verändert werden.

Titel II. Von den Rechten der preußiſchen Staats
bürger.

g. 3. Die Bedingungen fur die Erwerbung und den Verluſt des
preußiſchen Staatsburgerrechts werden durch das Geſetz beſtimmt.

4. Alle Staatsbürger ſind ver dem Geſetze gleich.
5. Allen Staatsburgern iſt die perſönliche Freiheit gewahrlei-

ſtet. Kein Staatsburger darf anders, als in den geſetzlich beſtimm
ten Fällen und Formen verhaftet werden.

6. Die Wohnung iſt unverletzlich. Das Eindrinzen in die-
ſelbe iſt nur in den geſetzlich beſtimmten Fallen und Formen geſtattet.

7. Kein Staatsourger darf ſeinem geſetzlichen Richter entzo-
gen werden.

g. 8. Das Eigenthum kann nur aus Grunden des öffentlichen
Wohles in den durch das Geſetz feſtgeſtellten Formen gegen Entſchä-
digung entzogen oder beſchränkt werden.

9. Die Strafe der Vermögzens-Confiscation findet nicht ſtatt.
10. De Ausuübung der ſtants bürgerlichen Rechte iſt unabhän-

gig von dem religiöſen Graubens-Bekenntniſſe. Allen Staatsbürgern
iſt die Freiheit gemeinſamer Religions Uebung geſtattet, ſo weit da
durch weder ein Strafgeſetz übertreten, noch die öffentliche Sicherheit,
die Ordnunz oder Sittlichkeit verletzt oder gefährdet wird.

11. Der Verkehr der Religions-Geſeuſchaften mit ihren Obe-
ren bleibt ungehindert. Die Bekanntmachung kirchlicher Erlaſſe iſt
nur denjenigen Beſchränkungen unterworfen, welchen alle übrigen
Veroööffentlichungen unterliegen.

9. 12. Die evangeliſche und die roömiſchkatholiſche Kirche, ſo
wie jede andere Religions-Geſellſchaft, bieibt im Beſitz und Genuß
ihrer für Kultus-, Unterrichts und Wohlthätigkeitszwecke beſtimm
ten Anſtalten Stiftungen und Fonds.

g. 13. Tie Freiheit des Unterrichts iſt nur den in den Geſetzen
beſtimmten Beſchrankungen unterworfen.

g. 14. De Preſſe iſt frei. Die Verfolgung und Beſtrafung ih
res Mißbrauchs wird durch das G. ſetz beſtimmt. Die Eenſur bleibt
fur immer aufgehoben.

g. 15. Alle Staatsbürger ſind berechtigt, ſich ohne vorgangige
obrigkeitliche Erlaubniß friedlich und ohne Waffen in geſchloſſenen
Raäumen zu verſammeln. Dieſe Beſtimmung bezieht ſich nicht auf
Verſammlungen unter freiem Himmel, welche in allen Beziehungen
der Verfügung des Geſſtzes unterworfen ſind. Bis zum Erlaß eines
ſolchen Geſetzes iſt von Verſammlungen unter freiem Himmel 24
Stunden vorher der Ortspolizei- Behörde Anzeige zu machen welche
die Verſammlung zu verbieten hat, wenn ſie dieſelbe für die offentli-
che Sicherheit oder Ordnung gefährlich erachtet.

16. Alle Staatsbürger ſind berechtigt, ſich ohne vorgangige
obrigkeitliche Erlaubniß zu ſolchen Zwecken welche den Strafgeſetzen
nicht zuwiderlaufen, in Geſellſchaften zu vereinigen.

g. 17. Das Petitionsrecht ſteht allen Staatsbürgern zu. Peti-
tionen unter einem Geſammtnamen ſind nur Behörden und Corpo
rationen geſtattet.

18. Das Brief eheimniß iſt unverletzlich. Ausnahmen davon
können nur auf Grund von Geſetzen und nur zum Zweck eines ge-
richtlichen Strafverfahrens oder in Kriegsfällen angeordnet werden.

g. 19. Alle Preußen ſind wehrpflichtig. Den Umfang und die
Art dieſer Pflicht beſtimmt das Geſetz. Auf das Heer finden die in
den 49. 5, 6, 15 und 16 enthaltenen Beſtimmungen inſoweit Anwen-
ters als die militairiſchen Disziplinar Vorſchriften nicht entgegen-

ehen.

m

Titel III. Vom Könige.
H. 20. Die Perſon des Königs iſt unverletzlich. Seine Miniſter

ſind verantwortlich. Alle Regierungs Akte des Königs bedürfen zu ih-
rer Gültigkeit der Gegenzeichnung eines Miniſters, welcher dadurch die
Verantwortlichkeit übernimmt.

H. 21. Dem Könige allein ſteht die vollziehende Gewalt zu. Er
befiehlt die Verkündigung der Geſetze und erläßt die zu deren Vollzie
hung nöthigen Verordnungen.

K. 22. Der König fuhrt den Oberbefehl über das Heer und beſetzt
alle Stellen in demſelben.

H. 23. Dem König gebührt die Beſetzung aller Staats Aemter.
S. 24. Der König hat das Recht, Krieg zu erklären Frieden zu
ſchließen und Verträge mit fremden Regierungen zu errichten. Handels
verträge, ſo wie andere Verträge, durch welche dem Staate Laſten oder
einzelnen Staatsbürgern Verpflichtungen auferlegt werden bedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Zuſtimmung der Kammern.

H. 25. Der König hat das Recht der Begnadigung und der Straf-
milderung. Zu Gunſten eines wegen ſeiner Amtshandlungen verurtheil-
ten Miniſters (H. 33) kann dies Recht nur auf Antrag einer Kammer
ausgeübt werden.

H. 26. Dem Könige ſteht die Verleihung des Adels, der Orden
und anderer Auszeichnungen zu.

H. 27. Der König beruft die Kammern und ſchließt ihre Sitzungen.
Er kann ſie entweder beide zugleich oder nur eine auflöſen. Es müſſen
aber in einem ſolchen Falle innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen
nach der Auflöſung die Wähler und innerhalb eines Zeitraums von 60
Tagen nach der Auflöſung die Kammern verſammelt werden.

H. 28. Der König kann die Kammern vertagen. Die Vertagung
darf aber ohne Zuſtimmung der Kammern die Friſt von 30 Tagen nicht.
überſchreiten.

H. 29. Die Krone iſt den Königlichen Hausgeſetzen gemäß, erblich
in dem Mannsſtamme des Königlichen Hauſes nach dem Rechte der Erſt
geburt und der agnatiſchen Linealfolge.
gt H. 30. Der König wird mit Vollendung des 18. Lebensjahres voll
jährig.

H. 31. Jſt der König minderjährig oder befindet er ſich in der
Unmöglichkeit, zu regieren ſo wird eine Regentſchaft angeordnet. Die
näheren Beſtimmungen darüber bleiben einem beſonderen Geſetze vorbe-
halten.

H. 32. Dem Kron-Fideikommiß- Fonds verbleibt die durch das
Geſetz vom 17. Januar 1820 auf die Einkünfte der Domainen und For-
ſten angewieſene Rente.

Titel IV. Von den Miniſtern.
H. 33. Die Miniſter können wegen einer durch eine Amtshandlung

begangenen Geſetzverletzung durch einen Beſchluß der zweiten Kammer
in Anklageſtand verſetzt werden. Ueber ſolche Anklagen entſcheidet als
Gerichtshof die erſte Kammer. Die näheren Beſtimmungen bleiben einem
beſonderen Geſetze vorbehalten.

H. 34. Die Miniſter haben Stimmrecht in der einen oder der an
deren Kammer nur dann wenn ſie Mitglieder derſelben ſind. Sie ha-
ben Zutritt zu jeder Kammer und müſſen auf ihr Verlangen gehört
werden. Jede Kammer kann die Gegenwart der Miniſter verlangen.

H. 35. Die Miniſter ſind berechtigt, zu ihrer Vertretung oder Aſſi-
ſtenz andere Staats-Beamte in die Kammer-Sitzungen abzuordnen wel
chen dann dieſelben Befugniſſe wie den Miniſtern zuſtehen.

Titel V. Von den Kammern.F. 36. Die geſetzgebende Gewalt wird gemeinſchaftlich durch den
König und zwei Kammern ausgeübt. Die Uebereinſtimmung des
Konigs und beider Kammern iſt zu jedem Geſetz erforderlich.

9. 37. Dem Koönige, ſo wie jeder Kammer ſteht das Recht zu,
Geſetze vorzuſchlagen.
F. 38. Die erſte Kammer beſteht 1) aus den Prinzen des Kö

niglichen Hauſes, ſobald ſie das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben
2) aus höchſtens 60 vom Könige ernannten Mitgliedern. Dieſelben
werden aus der Zahl derjenigen Staatsbürger ernannt, welche ein
reines Einkommen von mindeſtens 8000 Rthlrn. jährlich beziehen.
Sie vererben das ihnen verliehene Recht auf ihre männlichen Diſcen
denten nach den Regeln der Erſtgeburt. Das Recht erliſcht aber,
wenn der Erbe ein reines Einkommen von 8000 Rthlrn. jährlich nicht
nachzuweiſen vermag 3) aus 180 Mitgliedern die durch dieſelben
Wahlmänner gewählt werden, welche die Mitglieder der zweiten
Kammer zu wahlen haben.

S. 39. Wahlbar für die erſte Kammer (H. 38) ſind nur ſolche
Staatsbürger, welche das 40. Lebensjahr zuruckgelegt haben und ein
reines Einkommen von mindeſtens 2500 Rthlrn. jährlich beziehen oder
an direkten Staatsſteuern mindeſtens 300 Rthlrn. jährlich entrichten.
Die Mitglieder der höheren Gerichtshöfe, die Mitglieder der Akade



je der Wiſſenſchaften und die Ober Bürgermeiſter der Städte vonwerd s e nogerr, ſofern ſie ihr Amt mindeſtens 6 Jahre
verwaltet haben, ſind auch dann für die erſte Kammer wahlbar, wenn
ſie ein geringeres h Wo en beziehen oder eine geringere direkte

er entrichten.un Die e 38 zu wahlenden Mitglieder der erſten Kam-
mer werden auf 8 Jahre gewählt. Alle 4 Jahre werden die Wahlen
ur Hälfte erneuert. Die näheren Beſtimmungen darüber bleiben dem

ahlgeſetz vorbehalten. Jm Falle der Auflöſung werden ſämmtliche
Wahlen erneuert.H. 41. Die zweite Kammer beſteht aus gewahlten Mitgliedern,
welche das 30. Lebensjahr zurückgelegt haben. Die Zahl dieſer Mit-
glieder wird durch das Wahlgeſetz beſtimmt.

g. 42. Die Mitglieder der zweiten Kammer werden auf 4
Jahre gewählt. Alle 2 Jahre werden die Wahlen zur Hälfte er-
neuert. Die naheren Beſtimmungen darüber bleiben dem Wahlgeſetz
vorbehalten. Jm Falle der Auflöſung werden ſämmtliche Wahlen

ert.u Die ausſcheidenden Mitglieder der Kammer können jeder-
it wieder gewählt werden.et g. 44. Die Bedingungen der Wahlberechtigung und Wahlbar-

keit für die erſte und zweite Kammer werden, ſo weit ſie nicht
durch die Verfaſſung feſtgeſtellt ſind, durch das Wahlgeſetz be-
e 45. Niemand kann Mitglied beider Kammern ſein. 8

46. Wenn ein Mitglied der zweiten Kammer oder ein grwähl-
tes Mitglied der erſten Kammer ein beſoldetes Staatsamt oder eine
Beförderung im Staatsdienſt annimmt, ſo verliert es damit Sitz und
Stimme in der Kammer und kann ſeine Stelle nur durch eine neue

wieder erlangen.Wan 47. Die am mern werden durch den König regelmäßig im Ja-

nuar jeden Jahres und außerdem, ſo oft es die Umſtände nöthig ma-
chen, außerordentlich verſammelt.

S. 48. Die Eröffnung und die Schließung der Kammern ge-
ſchieht durch den König in Perſon oder durch einen dazu vom Kö-
nige beauftragten Miniſter in einer vereinigten Sitzung beider Kam-

t.wer 49. Jede Kammer pruft die Legitimation ihrer Mitglieder
itſcheidet daruber.u s Die Sitzungen beider Kammern ſind öffentlich. Jede

Kammer tritt, wenn ihr Praſident oder 10 Mitglieder darauf antra-
gen, zu einer geheimen Sitzung zuſammen, in welcher dann zunächſt
über dieſen Antrag zu beſchließen iſt.

g. 51. Jede der beiden Kammern erwahlt für die SitzungsPe-
riode ihren Praſidenten, ihre VicePraſidenten und ihre Schriftführer.

g. 52. Jede Kammer faßt ihre Beſchlüſſe nach abſoluter Stim-
men? Mehrheit, vorbehaltlich der durch die Geſchafts Ordnung für
Wahlen etwa zu beſtimmenden Ausnahmen.

g. 53. Keine der beiden Kammern kann einen Beſchluß faſſen,
wenn nicht ein Drittheil ihrer Mitglieder anweſend iſt. t

g. 54. re ühertbiche Kammern oder einer derſelben in Per-
weine Bittſchrift überreichen.u g. 55. Jere Kammer kann die an ſie gerichteten Bittſchriften

an die Miniſter uberweiſen. Wenn ſolche Bittſchriften Beſchwerden
uüber die Verwaltung enthalten, ſo ſind die Miniſter verpflichtet,
daruber der Kammer auf ihr Verlangen Auskunft zu ertheilen.

g. 56. Jede Kammer hat fur ſich das Recht, Adreſſen an den

König zu richten. 757. Die Mitglieder der Kammern können weder fur ihre Ab
ſtimmung in der Kammer, noch für ihre darin ausgeſprochenen Mei-
nungen zur Rechenſchaft gezogen werden. S

z. 58. Kein Mitglied kann während der SitzungsPeriode ohne
vorgaängige Erlaubniß der Kammer, welcher es angehört, wegen eines
Verbrechens oder Vergehens gerichtlich verfolgt oder verhaftet wer-
den. Ausgenommen davon iſt der Fall der Ergreifung auf friſcher
That. Auch die Verhaftung eines Kammer Mitgliedes wegen Schul
den iſt wahrend der SitzungsPeriode nur unter gleicher Genehmi-
gung zuläſſt g.g. 59. Die Mitglieder beider Kammern ſind Vertreter des gan
zen Volks. Sie ſtimmen in den Kammern nach ihrer unabhangigen

Ueberzeugung und ſind an Aufträge und Jnſtructionen nicht gebunden.
g. 60. Jede Kammer wird ihren Geſchaftsgang durch eine Ge-

ſchaftsordnung regeln.
g. 61. Die Mitglieder der erſten Kammer erhalten weder Reiſe-

koſten noch Diäten. Die Mitglieder der zweiten Kammer erhalten
eine durch das Geſetz feſtzuſtellende Entſchädigung.

Titel VI. Von der richterlichen Gewalt.
g. 62. Die richterliche Gewalt wird im Namen des Königs

durch die Gerichte ausgeübt. Die Gerichte ſind unabhängig und kei-
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ner anderen Autoritat, als der des Geſetzes unterworfen. Die Ur-
theile werden im Namen des Königs ausgefertigt und vollſtreckt.

9. 63. Die Richter werden vom Könige auf ihre Lebenszeit er
nannt. Sie können nur durch Richterſpruch und nur aus Grunden,
welche die Geſetze vorgeſehen und beſtimmt haben ihres Amtes ent
ſetzt oder zeitweiſe enthoben werden. Eine Verſetzung auf eine an
dere Stelle oder in den Ruheſtand kann wider ihren Willen nur auf
Grund eines gerichtlichen Beſchluſſes in den durch das Geſetz be
ſtimmten Fallen und Formen erfolgen. Auf die Verſetzungen und
Penſionirungen, welche durch Veraänderungen in der Organiſation
der Gerichte oder ihrer Bezirke nöthig werden findet dieſe Beſtim
mung keine Anwendung.

d. 64. Den Richtern dürfen andere beſoldete Staats Aemter
nicht ubertragen werden. Ausnahmen ſind nur auf Grund eines
Geſetzes zuläſſig.

65. Die Errichtung und Organiſation der Gerichte, ihr Be
zirk, der Ort ihres Sitzes, die Qualification zu den verſchiedenen
richterlichen Aemtern und die Beſoldung der Richterſtellen werden
durch Geſetze beſtimmt.

g. 66. Die Verhandlungen vor dem erkennenden Gerichte in
Civil- und Strafſachen ſollen offentlich ſein. Die Oeffentlichkeit kann
jedoch durch ein öffentlich zu verkündendes Urtheil ausgeſchloſſen wer
den, wenn ſie der Ordnung oder der guten Sitten Gefahr droht.
Auch kann in Eivilſachen die Oeffentlichkeit durch Geſetze beſchränkt
werden.

8. 67. Ueber die mit ſchwerer Strafe bedrohten Handlungen
(Verbrechen), ſo wie über politiſche und Preßvergehen, ſollen die
Gerichte unter Mitwirkung von Geſchworenen erkennen.

g. 68. Die Organiſation der Handels und Gewerbegerichte,
ſo wie der Militairgerichte, das Verfahren bei dieſen Gerichten, die
Ernennung ihrer Mitglieder, die beſonderen Verhältniſſe der Letzte-
ren die Dauer ihres Amtes werden durch beſondere Geſetze ſeſt-
geſtellt.

g. 69. Die Kompetenz der Gerichte und Verwaltungs Behoörden
wird durch das Geſetz beſtimmt. Ueber Kompetenz-Konflikte zwiſchen
den Gerichten und der Verwaltung entſcheidet die durch das Geſetz
bezeichnete Behoörde.

Titel VII. Von der Finanz- Verwaltung.
S. 70. Alle Einnahmen und Ausgaben des Staats müſſen für

jedes Jahr im voraus veranſchlagt und auf den Staatshaushalts-
t rdracht werden. Letzterer wird jahrlich durch ein Geſetz feſt
geſtellt.

8. 71. Steuern und Abgaben für die Staats Kaſſe duürfen nur
ſo weit ſie in den Staatshaushalts Etat aufgenommen oder durch
beſondere Geſetze angeordnet ſind, erhoben werden.

8. 72. Jn Betreff der Steuern können Bevorzugungen einzel-
ner Stände oder Perſonen nicht eingeführt werden. Das beſtehende
Steuer Syſtem ſoll einer Reviſion unterworfen und dabei jede ſolche
Bevorzugung abgeſchafft werden.

S. 73. Gebuhren können Staats oder Kommunal- Beamte nur
auf Grund von Geſetzen erheben.

8. 74. Die Aufnahme von Anleihen fur die Staatskaſſe findet
nur auf Grund eines Geſetzes ſtatt. Daſſelbe gilt von der Ueber
nahme von Garantieen zu Laſten des Staats.

75. Die Rechnungen uber den Staats Haushalt werden von
der Ober Rechnungskammer geprüft. Die allgemeine Rechnung uber
den Staats Haushalt jedes Jahres wird von der Ober Rechnungs-
kammer den Kammern vorgelegt. Zu Etats -Ueberſchreitungen iſt
die nachträgliche Genehmigung der Kammern erforderlich.

Allgemeine Beſtimmungen.
76. Ein die Verfaſſung abanderndes Geſetz muß in jeder Kam-

mer durch eine Stimmen Mehrheit von mindeſtens zwei Dritttheilen
angenommen ſein. Ein Kammer Beſchluß über einen ſolchen Geſetz
Vorſchlag iſt nicht anders gültig, als wenn an der Beſchlußnahme
mindeſtens die Halfte der Mitglieder der Kammer Theil genommen hat.

8. 77. Nach erfolgter Annahme des gegenwartigen Verfaſſungs
Geſetzes wird der König in Gegenwart der zur Vereinbarung der
Verfaſſung berufenen Verſammlung eidlich verſprechen, die Verfaſ
ſung und die Geſetze des preußiſchen Staates aufrecht zu erhalten
und zu ſchützen. Daſſelbe eidliche Verſprechen wird der jedesmalige
Thronfolger vor den vereinigten Kammern abgeben, welche, wenn ſie
nicht verſammelt oder nicht auf einen früheren Tag berufen ſind, am
zwanzigſten Tage nach dem Regierungswechſel ohne Berufung zu-
ſammentreten.

g. 78. Die Mitglieder der beiden Kammern, alle Staats Be
amte und das Heer haben dem Könige und der Verfaſſung Treue
und Gehorſam zu ſchworen.

S. 79. Sollten durch die fur Deutſchland feſtzuſtellende Verfaſ
ſung Abänderungen des gegenwartigen Verfaſſungs- Geſetzes nöthig
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werden ſo wird der König dieſelben anordnen und dieſe Anordnun
en den Kammern bei ihrer nächſten Verſammlung mittheilen. DieKammern werden dann Beſchluß daruüber faſſen, ob die vorläufig an

geordneten Abaänderungen mit der deutſchen Verfaſſung in Ueberein

ſtimmung ſtehen. a e. vg. 86. Bis zum Erlaß eines neuen Wahlgeſetzes bleiben für die
Wahlen zur zweiten Kammer die S. 1 12 des Wahlgeſetzes vom
8. April 1848 in Kraft. Für die Wahlen zur erſten Kammer wer
den bis dahin von der Regierung nach Maßgabe der Bevölkerung
180 möglichſt gleiche Wahlbezirke gebildet. In jedem ſolchen Be
zirke wird die Wahl, unter Leitung eines Regierungs Kommiſſars,
durch diejenigen Wahlmänner, welche die Mitglieder der zweiten
Kammer zu wahlen haben, nach den Vorſchriften des Wahlgeſetzes
vom 8. April 1848 vollzogen. Die Normen für die Feſtſtellung des
zur Wahlbarkeit fur die erſte Kammer erforderlichen Cinkommens, ſo
wie die zur Vollziehung dieſer Wahlen ſonſt noch erforderlichen Be
ſtimmungen, bleiben einem vom Staats Miniſterium zu erlaſſenden
Reglement vorbehalten.

g. 81. Zur Ausführung der in den F. 4, 5, 6, 62, 63, 64, 65,
66, 67 und 68 ausgeſprochenen Grundſätze werden beſondere Geſetze
ergehen. Bis zum Erlaß dieſer Geſetze bleiben die in Bezug auf die
Gegenſtände derſelben beſtehenden Geſetze und Rechtsnormen in Gül-
tigkeit. Alle den übrigen Beſtimmungen der Verfaſſung entgegenſte
henden geſetzlichen Vorſchriften treten ſofort außer Kraft.

82. Die beſtehenden Steuern und Abgaben werden forterho-
ben, bis ſie durch ein Geſetz abgeändert werden.

H. 83. Alle durch das gegenwartige VerfaſſungsGeſetz nicht be
rührten Geſetze und Rechtsnormen bleiben in voller Kraft.

8. 84. Jnwieweit die in den 88. 5, 6, 7, 15 und 16 des Ver-
faſſungs Geſetzes enthaltenen Beſtimmungen für die Falle eines Krie
ges oder Aufruhrs zeitweiſe außer Anwendung geſetzt werden können,
bleibt der Geſetzgebung vorbehalten.

Proviſoriſche Geſchäfts- Ordnung
für die zur Vereinbarung der preußiſchen Staats-Ver-

faſſung berufene Verſammlung.
8. 1. Die Verſammlung wird durch den König in Perſon oder

re den von Jhm dazu beauftragten Miniſter eröffnet und ge-
loſſen.J 2. Nach der Eröffnung nimmt der Aelteſte der Abgeordneten

er Vorſitz ein. Die 4 Jüngſten übernehmen das Amt der Schrift
uhrer.s H. 3. Durch das Loos werden 8 Abtheilungen von je 15 Mitglie-

dern zur Prüfung der Vollmachten gebildet.
9. 4. Die Wahl-Protokolle mit den Belägen und den etwa ein-

gegangenen Proteſtationen werden durch den Präſidenten unter die
acht Abtheilungen vertheilt. Eine jede derſelben ernennt nach vorge-
nommener Prüfung einen Berichterſtatter, um der PlenarVerſamm-
lung das Gutachten der Abtheilung vorzutragen. Dasjenige Mitglied,
um deſſen Wahl es ſich handelt, ſcheidet in Beziehung auf die Prü-
fung ſeiner Wahl von der Berathung aus.

g. 5. Die Verſammlung entſcheidet mit Ausſchluß desjenigen
Mitgliedes, um deſſen Wahl es ſich handelt, über die Rechtsgültig-
keit der Wahlen. Sie hat das Recht, die Aufklärung etwaiger
Zweifel zu verordnen und die Zulaſſung der dadurch betroffenen Mit-
glieder bis zu deren Erledigung aufzuſchieben. Der Praſident er
klart diejenigen fur erwahlte Abgeordnete, deren Wahlen fur rechts-
gultig erachtet worden ſind.

6. Nachdem die Wahlen bis auf die einer näheren Aufkla
rung vorbehaltenen feſtgeſtellt worden ſind, wählt die Verſammlung
in drei abgeſonderten Wahlakten einen Praſidenten, 4 VicePraſi
denten und 8 Schriftführer. Die Wahlen erfolgen durch Stimmzet-
tel nach abſoluter Stimmenmehrheit. Ergiebt ſich dieſe Mehrheit
nach zweimaliger Abſtimmung nicht, ſo genügt bei der dritten die
x Mehrheit. Jm Falle der Stimmengleichheit geht der Aelte-

e vor.
g. 7. Die Schriftfüührer ſtellen die Zahl der Stimmenden feſt.

Das Skrutinium wird von den durch das Loos gezogenen Skrutato
ren vorgenommen.

g. 8. Nach geſchehener Wahl wird das Ergebniß derſelben und
die Konſtituirung der Verſammlung dem Koönige angezeigt.

H. 9. Dem Praäſidenten und im Falle ſeiner Verhinderung dem
Vice- Präſidenten liegt ob, die Verhandlungen zu leiten, die Ordnung
zu handhaben das Wort zu ertheilen die Fragen nach den Beſchlüſſen
der Kammer zu ſtellen und die Entſcheidungen feſtzuſtellen und zu ver-
künden. Unter den Vice- Präſidenten hat derjenige den Vorrang, wel
cher bei der Wahl die meiſten Stimmen erhielt.

H. 10. Der Präſident eröffnet und ſchließt die Sitzungen, er kün-
digt bei deren Schluſſe, nachdem er die Verſammlung zu Rathe gezogen
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hat, die Stunde des Anfangs der nächſten Sitzung an und verlieſt das
Verzeichniß der zu verhandelnden Gegenſtände, welches in dem Sitzungs
Saale angeheftet wird.

H. 11. Wenn der Präſident in einer Verhandlung nicht blos die
Lage der Sache auseinanderſetzen ſondern für oder wider den Gegen
ſtand das Wort nehmen will, ſo muß er den Vorſitz bis zur Beendi
gung der Verhandlung über dieſen Gegenſtand aufgeben.

H. 12. Die Schriftführer haben für die Aufnahme des Protokolls
zu ſorgen. Sie leſen die Aktenſtücke vor, halten den namentlichen Auf-
ruf, vermerken die Stimmen und leiten die ſchriftlichen Arbeiten.

H. 13. Die Miniſter des Königs und diejenigen Staats-Beamten,
welche ſie zu ihrer Vertretung oder Aſſiſtenz abordnen haben Zutritt
zu der Verſammlung und müſſen auf ihr Verlangen gehört werden. Es
ſind ihnen eigene Plätze im Saale angewieſen. Die Verſammlung kann
die Anweſenheit der Miniſter verlangen. Die Miniſter haben nur
Stimmrecht, inſofern ſie Mitglieder der Verſammlung ſind.

H. 14. Der Verhandlung in der Plenar Verſammlung geht eine
Berathung in Abtheilungen vorher.

H. 15. Die Verſammlung theilt ſich durch das Loos in 8 durch die
Zahl bezeichnete Abtheilungen

H. 16. Jede derſelben wählt einen Vorſitzenden und einen Schrift
führer durch abſolute Mehrheit.

H. 17. Die Geſetzes Vorſchläge werden in jeder Abtheilung der
Prüfung und Berathung unterworfen. Nach gepflogener Berathung
über einen Vorſchlag erwählt die Abtheilung nach abſoluter Mehrheit
einen Berichterſtatter. Sie zeigt deſſen Ernennung dem Praſidenten der
Verſammlung an, ſobald ſie den betreffenden Gegenſtand für hinrei-
chend aufgeklärt erachtet.

H. 18. Wenn dieſe Anzeige von fünf Abtheilungen eingegangen
iſt, ſo beruft der Präſident der Verſammlung die Berichterſtatter zu ei
ner Central- Abtheilung zuſammen und benachrichtigt davon die noch zu
rückgebliebenen Abtheilungen.

H. 19. Jn der Central- Abtheilung führt der Präſident oder der
von ihm beauftragte Vice- Präſident den Vorſitz.

H. 20. Nach gepflogener Berathung erwählt die Central- Abtheilung
mit abſoluter Mehrheit aus ihrer Mitte einen Berichterſtatter, welcher
in einem gutachtlichen Berichte die Anſichten der einzelnen Abtheilungen
und der Central- Abtheilung und die motivirten Anträge der letzteren zu
ſammenſtellt. Dieſer Bericht wird gedruckt und mindeſtens drei Tage
vor der Verhandlung in der Plenar Verſammlung an ſämmtliche Ab-
geordnete vertheilt. Dem Miniſterium wird mit gleicher Friſt eine an
gemeſſene Zahl von Exemplaren überſandt.

H. 21. Zur Vorberathung der eingegangenen Petitionen ernennt
jede Abtheilung eines ihrer Mitglieder. Dieſe treten zu einer Kom-
miſſion zuſammen und berathen über die Petitionen. Jn jeder
Woche wird darüber durch einen Berichterſtatter der Plenar Verſamm-
lung Vortrag erſtattet. Mindeſtens drei Tage vor dieſem Vortrage
muß auf einem im Sitzungsſaale aushängenden Verzeichniſſe der Name
und Wohnort des zuerſt Unterſchriebenen der Gegenſtand der Petition,
der Tag, an welchem der Bericht erſtattet werden ſoll, und die Zahl,
unter welcher die Petition in das Regiſter der Kommiſſion eingetragen
iſt, bekannt gemacht werden.

H. 22. Dieſe Kommiſſion wird monatlich erneuert.
J. 23. Der Plenar Verſammlung bleibt es vorbehalten über ei-

nen oder mehrere Gegenſtände eines Geſetz-Vorſchlages beſondere Kom-
miſſionen zu bilden und deren Mitglieder durch Loos oder Wahl oder
durch ſonſtige Uebereinſtimmung zu ernennen.

24. Jede ſolche Kommiſſion erwählt ihren Präſidenten, ihren
Schriftführer und ihren Berichterſtatter.

H. 25. Die Miniſter oder die von ihnen beauftragten Staats Beam
ten können den Berathungen der Central- Section und einer jeden Kom-
miſſion um Aufklärung zu ertheilen, beiwohnen. Dem Miniſterium
muß vor der Berathung Mittheilung von dem Gegenſtande derſelben und
der Zeit der Verhandlungen gegeben werden.

H. 26. Sind die Gegenſtände der Verhandlungen durch die Central
Abtheilung oder die Kommiſſion vorbereitet, ſo wird ſolches dem Präſi
denten mitgetheilt, welcher die Einbringung derſelben auf die Tages-
ordnung verfügt und, nach Anhörung der Verſammlung den Tag der
Verhandlung feſtſtellt.

H. 27. Die Sitzungen der Verſammlung ſind öffentlich. Wenn
jedoch der Präſident oder 10 Mitglieder darauf antragen ſo muß die
Kammer zu einer geheimen Sitzung zuſammentreten, in welcher dann zu
nächſt über dieſen Antrag zu beſchließen iſt.

H. 28. Eine Viertelſtunde nach der zur Eröffnung der Sitzung feſt
geſetzten Zeit werden durch einen Schriftführer die Namen ſämmtlicher
Abgeordneter aufgerufen und hierauf die Namen derer, welche ſich nicht
anweſend gemeldet haben ohne beurlaubt zu ſein verleſen und in das
Protokoll eingetragen.



H. 29. Kein Mitglied darf ohne Urlaub der Kammer verreiſen.
Es wird über alle Urlaubs Ertheilungen ein Regiſter geführt.

H. 30. Die Sitzung beginnt mit der Verleſung des Protokolls der
en Sitzung.vor 31. Das Protokoll muß enthalten 1) Die zur Abſtimmung

gebrachten Fragen in wörtlicher Faſſung 2) die Reſultate der Abſtim-
mung 3) die ohne Abſtimmung gefaßten Beſchlüſſe.

g. 32. Wird gegen die Faſſung des Protokolls Einſpruch erhoben,
welcher ſich durch die Erklärungen der darüber zu hörenden Schriftführer
nicht erledigen läßt, ſo befragt der Präſident die Verſammlung und
im Falle der Einſpruch für begründet erachtet wird, muß noch während
der Sitzung eine neue Faſſung der betreffenden Stelle vorgelegt werden.

H. 33. Das Protokoll wird von dem Praſidenten und zwei Schrift
führern vollzogen. 73 dieſer Schriftführer muß derjenige ſein, der

oll geführt hat.
Genehmigung des Protokolls trägt einer

der Schriftführer ein ſummariſches Verzeichniß der ſeit der letzten Sitzung
eingegangenen Petitionen vor. Dieſelben werden der zu ihrer Prü-
fung angeordneten Kommiſſion überwieſen, wo jeder Abgeordnete Ein-
ſicht davon nehmen kann. Auch von den eingegangenen Botſchaften und
Schriften mit Ausnahme der anonymen, wird der Verſammlung Kennt-

eben. y3a Kein Mitglied darf ſprechen ohne vorher bei dem Präſi
35.

ort verlangt und erhalten zu haben.dent W können Amuer das Wort verlangen: 1) die Miniſter
und die von ihnen beauftragten Staats Beamten 2) diejenigen welche
darauf antragen wollen zur Tages Ordnung überzugehen oder die
Diskuſſion auf eine beſtimmte Zeit zu vertagen; 3) diejenigen welche
über die Frageſtellung, die Verweiſung auf die Geſchäftsordnung, die
Berichtigung einer Thatſache oder eine perſönliche Angelegenheit reden

wollen.
S. 37.

eingereicht werden.

Abänderungs Vorſchläge müſſen dem Präſidenten ſchriftlich
Sie müſſen von wenigſtens 10 Mitgliedern unter

ſtützt werden. Die Verhandlung und Abſtimmung darüber geht dem
Hauptgegenſtande vor. Dem Abänderungs Vorſchlage geht ein darüber
vorgebrachter neuer Vorſchlag bei gleicher Unterſtützung vor.

H. 38. Die Redner ſprechen von der Rednerbühne und dürfen ſich
nur an den Präſidenten oder die Verſammlung wenden. Sie dürfen
keine Perſönlichkeiten einmiſchen. Die Miniſter und die von ihnen be
auftragten Staats Beamten ſind befugt, von ihren Sitzen aus zur
Verſammlung zu ſprechen. Das Verleſen ſchriftlich abgefaßter Reden

rſaat.t ger Jede Aeußerung des ereden Mißfallens iſt unterſagt.
ie r dürfen nicht unterbrochen werden.r W et der Präſident iſt berechtigt, ihn auf den Gegenſtand

der Verhandlung zurückzuweiſen und zur Ordnung zurückzurufen, wenn
ein Redner ſich davon entfernt. Jſt ſolches in der nämlichen Vede zwei-
mal geſchehen, und der Redner fährt damit fort, ſo kann die Verſamm-
lung auf die Anfrage des Präſidenten beſchließen, daß ihm das Wort über
den vorliegenden Gegenſtand genommen werden ſolle.

J. 41. Die Verſammlung kann die Berathung für geſchloſſen
erklären wenn der Präſident den Schluß vorſchlägt oder 10 Mitglieder
darauf antragen.

J. 42. Für und wider den Schluß kann in dieſen Fällen nur je
einem Mitgliede das Wort gegeben werden.

S. 43. Nach dem Schluſſe der Berathung ſtellt der Präſident die
Ueber die Stellung der Fragen kann von neuem verhandelt

rage. Fden. Die Verſammlung beſchließt darüber. Her
S. 44. Enthält eine Frage mehrere Gegenſtände, ſo kann die Thei-

lung verlangt werden.c 45. Unmittelbar vor der Abſtimmung iſt die Frage durch einen

der Schriftführer zu verleſen.h Die Abſtimmung geſchieht nach abſoluter Mehrheit durch

Aufſtehen und Sitzenbleiben. Iſt das Reſultat zweifelhaft, ſo wird
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die Gegenprobe gemacht. Erledigt ſich auch hierdurch der Zweifel
nicht, ſo muß eine Zählung erfolgen.
H. 47. Der Verſammlung bleibt in einzelnen Fällen überlaſſen,

die Abſtimmung durch namentlichen Aufruf oder durch Kugelung zu be
ſchließen. Jn beiden Fällen iſt, um einen ſolchen Beſchluß zu veranlaſ-
ſen, ein von 25 Mitgliedern unterſtützter Antrag erforderlich, über wel
chen eine Diskuſſion nicht zuläſſig iſt.

H. 48. Die Fragen ſind ſo zu ſtellen, daß ſie einfach durch Ja
oder Nein beantwortet werden können.

H. 49. Wenn ein Mitglied die Ordnung ſtört, ſo wird es von
dem Präſidenten namentlich darauf zurückgewieſen. Auf ſeinen Ein-
ſpruch dagegen entſcheidet die Verſammlung. Beſtätigt dieſe den Aus
ſpruch des Präſidenten, ſo wird dieſes in das Protokoll eingetragen.

H. 50. Wenn in der Verſammlung ſtörende Unruhe entſteht ſo
kündigt der Präſident an, daß er die Sitzung aufſchieben werde. Dauert
die Unruhe fort, ſo ſetzt der Präſident die Sitzung auf eine halbe Stunde
aus, nach deren Ablauf ſie ohne Weiteres wieder beginnt.

H. 51. Die von dem Könige ausgehenden Geſetzes Vorſchläge
werden der Verſammlung durch die Miniſter überreicht. Sie werden
in der Sitzung verleſen, ſodann gedruckt, an alle Mitglieder vertheilt und
den Abtheilungen oder einer Kommiſſion zur Vorberathung überwieſen,
wenn nicht die Verſammlung aus Gründen der Dringlichkeit die ſofor-
tige Berathung beſchließt.

9. 52. Nachdem von dem Berichterſtatter der Central Abtheilung
oder der Kommiſſion der Bericht erſtattet worden, wird die erſte Ver
handlung über den Grundſatz des Vorſchlages oder einer Abtheilung deſ-
ſelben eröffnet. Bei dieſer allgemeinen Diskuſſion kann jedem Mitgliede
nur eimal das Wort geſtattet werden.

9. 53. Hierauf ſindet eine Verhandlung ſtatt über die einzelnen
Artikel der Reihenfolge nach und über die ſich darauf beziehenden Abände-
rungs Vorſchläge. Beſchleßt die Verſammlung, einen ſolchen Ab-
änderungs Vorſchlag an die Abtheilungen oder an eine Kommiſſion zu-
rückzuweiſen, ſo kann ſie die Berathung darüber ausſetzen.

54. Nach Feſtſtellung der Beſchlüſſe über die einzelnen Artikel
und die Abänderungs Vorſchläge wird in einer folgenden Sitzung, wel-
che mindeſtens einen Tag ſpäter angeſetzt werden muß, über das Ganze
des Geſetz Vorſchlages abgeſtimmt.

d. 55. Der Präſident verkündet hierauf das Reſultat der Abſtim-
mung. Daſſelbe wird ſchriftlich durch einen der Schriftführer aufgeſetzt,
in einer folgenden Plenar- Verſammlung vorgeleſen von dem Praſiden
ten und zwei Schriftführern nach erfolgter Genehmigung der Kammer
vollzogen und dem Miniſterium mitgetheilt.

9. 56. Zur vollſtändigen Aufzeichnung der öffentlichen Plenar- Ver
handlungen werden Stenographen angeſtellt.

57. Wenn die Verſammlung zu einer geheimen Sitzung zuſam
mengetreten iſt, ſo kann ſie beſchließen, daß darüber gar kein Protokoll
aufgenommen werde.

d. 58. Die Verſammlung kann den Druck und die Vertheilung aller
auf ihre Verhandlungen kezüglichen Aktenſtücke anordnen.

9. 59. Der Verſammlung ſteht die Handhabung ihrer Polizei zu.
Der Präſident übt dieſe Handhabung in ihrem Namen aus und ertheilt
die nöthigen Befehle.

60. Jn den Sitzungsraum darf Niemand intreten, der nicht zu
der Verſammlung gehört.

9. 61. Auf der Tribüne muß ſich jeder ruhig und ohne Kopfbe-
deckung verhalten. Wer Zeichen des Beifalls oder Miffallens giebt
oder ſonſt die Ordnung ſtört, wird auf der Stelle entfernt und geeigne-
ten Falls vor die kompetente Behörde geführt.

d. 62. Entſteht eine allgemeine ſtörende Unruhe auf der Tribüne,
ſo kann der Präſident anordnen, daß alle, die ſich zur Zeit darauf be
ſinden, die Tribüne räumen.

F. 63. Dieſe beiden Beſtimmungen (99. 61 und 62) ſind an den
Eingängen der Tribüne anzuheften.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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